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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Rechtshilfe

Im Berichtsjahr sollten sich die Weichen für die künftigen Mafiosi-Prozesse in der
Schweiz stellen. Der Ausgang des 2002 aufgenommenen Verfahrens „Quatur“ sollte
entscheiden, ob die Schweiz weiterhin solche Prozesse führen oder nur noch
Rechtshilfe an Nachbarländer leisten würde. Die bestehende Regelung im
Strafgesetzbuch betreffend die Beweisanforderungen legt sehr hohe Hürden für die
Überführung einer kriminellen Organisation. So muss u.a. bewiesen werden, dass die
Organisation über eine Hierarchie und weitere mafiatypische Elemente verfügt.
Gefordert wurde daher die Einführung einer neuen Strafnorm, die es durch
Herabsetzung der Anforderungen erlauben würde, auch eine kriminelle Vereinigung
oder nur eine Bande strafrechtlich zu verfolgen. Die Mafia und deren Vordringen in die
Schweiz waren wiederholt Gegenstand der Medienberichterstattung. So wurden im
Berichtsjahr je eine Mafia-Zelle im Thurgau und in Schaffhausen aufgedeckt. Im Fall von
Thurgau wurde auch deutlich, dass die Rechtshilfe an Italien der Bekämpfung dieser
Kriminalität nicht immer förderlich ist. 1

ANDERES
DATUM: 25.06.2014
NADJA ACKERMANN

Strafrecht

Die Verfolgung der auf internationalem Niveau tätigen Kriminellen (namentlich im
Bereich des organisierten Verbrechens und der Wirtschaftskriminalität) wird durch die
kantonale Organisation der Polizei- und Justizbehörden erschwert. Der Ständerat hiess
deshalb – trotz föderalistischer Bedenken Danioths (cvp, UR) – eine Motion Rhinow
(fdp, BL) für eine Vereinheitlichung der Strafprozessordnung in der Schweiz gut. Der
Bundesrat hatte sich ursprünglich für die Umwandlung in ein Postulat ausgesprochen,
nachdem aber eine Expertengruppe ebenfalls Handlungsbedarf konstatiert hatte, war er
mit der Motionsform einverstanden. Er nahm den Vorschlag zudem in den
Vernehmlassungsentwurf für die Totalrevision der Bundesverfassung auf. Auch der
Nationalrat stellte sich hinter den Vorstoss und überwies zudem noch eine
gleichlautende Motion Schweingruber (fdp, JU) (Mo. 94.3181). Dieselbe Zielrichtung
verfolgen auch die im Berichtsjahr eingereichten Standesinitiativen der Kantone Basel-
Stadt, Basel-Land, St. Gallen und Solothurn. 2

MOTION
DATUM: 10.04.1995
HANS HIRTER

Im Vorjahr hatte das Parlament mehrere Vorstösse für eine Vereinheitlichung der
kantonalen Strafprozessordnungen überwiesen. Im Berichtsjahr gaben der Ständerat
und der Nationalrat nun auch sechs entsprechenden Standesinitiativen der Kantone
Aargau (Kt.Iv. 95.307), Basel-Stadt (Kt.Iv. 95.301), Basel-Land (Kt.Iv. 95.305), St. Gallen
(Kt.Iv. 95.304), Solothurn (Kt.Iv. 95.302) und Thurgau (Kt.Iv. 96.300) Folge. Bundesrat
Koller gab in diesem Zusammenhang bekannt, dass er eine Expertenkommission
beauftragt habe, bis zum Sommer 1997 ein Konzept vorzulegen. 3

STANDESINITIATIVE
DATUM: 13.12.1996
HANS HIRTER

Der Bundesrat gab den Kantonen Basel-Land, Basel-Stadt, Bern, Genf, Tessin und
Waadt die Erlaubnis, vom Herbst an Versuche mit dem elektronisch überwachten
Strafvollzug zu beginnen. Dabei werden Personen, die zu einer kürzeren Freiheitsstrafe
verurteilt worden sind, mit einem am Fuss- oder Handgelenk befestigten Sender
überwacht und können ihre Strafe zu Hause oder an einem anderen zugewiesenen Ort
(z.B. gemeinnütziger Arbeitsplatz) absitzen. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.08.1999
HANS HIRTER

Die Kantone Basel-Landschaft (10.329) und Basel-Stadt (10.327) reichten je eine
Standesinitiative ein, welche die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für einen
definitiven Einsatz von elektronischen Fussfesseln verlangen. Der Bundesrat hatte
bereits 1999 eine entsprechende Ausnahmeregelung für Versuche in den Kantonen
Basel-Stadt, Bern, Genf, Solothurn, Tessin und Waadt bewilligt. Fussfesseln für
gewalttätige Partner fordert auch eine vom Nationalrat angenommene Motion Perrin
(svp, NE) (09.4017). Die elektronische Überwachung von Gewalttätern soll insbesondere

STANDESINITIATIVE
DATUM: 24.06.2010
MARC BÜHLMANN
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Frauen vor häuslicher Gewalt schützen. 5

Da die definitive Einführung elektronischer Fussfesseln im Strafvollzug Gegenstand der
aktuellen Revision des Sanktionenrechts ist, beantragte die Rechtskommission des
Nationalrates eine Fristverlängerung für die beiden 2012 Folge gegebenen Basler
Standesinitiativen zu diesem Anliegen. Nach der Verabschiedung des neuen
Sanktionenrechts werden dann die Initiativen abgeschrieben werden können. 6

STANDESINITIATIVE
DATUM: 20.06.2014
NADJA ACKERMANN

Da die Revision des Sanktionenrechts bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht
abgeschlossen war, entschied der Nationalrat in der Sommersession 2015 zunächst, die
Frist für die beiden Standesinitiativen der Kantone Basel-Stadt (10.327) und Basel-
Landschaft (10.329) zum Einsatz elektronischer Fussfesseln erneut zu verlängern. Mit
der Annahme der Änderungen des Sanktionenrechts am 19. Juni 2015 wurde sodann
eine gesetzliche Grundlage für den Einsatz elektronischer Fussfesseln geschaffen, wie
sie von den beiden Initiativen gefordert worden war. In der Folge schrieb der
Nationalrat im Dezember 2015 die beiden Standesinitiativen ab. 7

STANDESINITIATIVE
DATUM: 18.12.2015
KARIN FRICK

Im Zuge der im Juni 2015 abgeschlossenen Revision des Sanktionenrechts wurde das
sogenannte Electronic Monitoring als Vollzugsform für Freiheitsstrafen mit einer Dauer
zwischen 20 Tagen und 12 Monaten im Gesetz verankert. Das Anliegen der Kantone
Basel-Stadt (Kt.Iv. 10.327) und Basel-Landschaft (Kt.Iv. 10.329), welche beide die
elektronische Fussfessel schon vorher versuchsweise eingeführt hatten, ist damit
erfüllt. Wie der Nationalrat schrieb auch der Ständerat die beiden Standesinitiativen
ab. 8

STANDESINITIATIVE
DATUM: 29.02.2016
KARIN FRICK

Gemäss dem revidierten Sanktionenrecht, das am 1. Januar 2018 in Kraft treten wird,
kann die elektronische Fussfessel zum Vollzug von Freiheitsstrafen von 20 Tagen bis zu
einem Jahr sowie als Vollzugsstufe zwischen stationärem Strafvollzug und bedingter
Entlassung angewandt werden. Aufgrund sehr guter Erfahrungen mit dieser
Vollzugsform regte der Kanton Basel-Landschaft mittels Standesinitiative eine
Ausweitung des Electronic Monitoring an, sodass die elektronische Fussfessel sowohl
für kürzere (ab fünf Tagen) als auch für längere Freiheitsstrafen (bis zu drei Jahren)
eingesetzt werden kann. Die vorberatende RK-SR teilte das Anliegen grundsätzlich,
bedauerte jedoch den „unglücklichen Zeitpunkt, zu dem sie über die Initiative zu
beschliessen hat.“ Es sei „unseriös und der Glaubwürdigkeit des Parlamentes
abträglich“, eine Bestimmung zu revidieren, die noch nicht einmal in Kraft getreten ist.
Stattdessen reichte die Kommission ein Postulat (Po. 16.3632) ein, das vom Bundesrat
eine Evaluation der Praxiserfahrungen mit Electronic Monitoring während der ersten
drei Jahre nach Inkraftsetzung des revidierten Sanktionenrechts verlangt. Der Ständerat
folgte in der Wintersession 2016 dem einstimmigen Antrag seiner Kommission und gab
der Initiative keine Folge, nahm jedoch das Postulat an. 9

STANDESINITIATIVE
DATUM: 14.12.2016
KARIN FRICK

Eine Standesinitiative des Kantons Basel-Landschaft, welche dringliche
Nachbesserungen an der Strafprozessordnung forderte, war in der Wintersession 2016
im Ständerat chancenlos. Im Gegensatz zum initiierenden Kanton sahen weder die RK-
SR noch der Ständerat die Dringlichkeit des Anliegens gegeben, weshalb man mit
Anpassungen an der Strafprozessordnung zuwarten wolle, bis die Ergebnisse der
gesamtheitlichen Evaluation ebendieser bekannt sind. 10

STANDESINITIATIVE
DATUM: 15.12.2016
KARIN FRICK

Wie der Ständerat sah auch der Nationalrat in den Anliegen der Standesinitiative Basel-
Landschaft für dringliche Nachbesserungen an der Strafprozessordnung keine grossen
und dringenden Probleme, die gelöst werden müssten, bevor die Ergebnisse der
laufenden Evaluation der Strafprozessordnung bekannt sind. Auf Antrag seiner
Rechtskommission gab in der Wintersession 2017 auch der Nationalrat der Initiative
keine Folge, womit sie erledigt ist. 11

STANDESINITIATIVE
DATUM: 13.12.2017
KARIN FRICK
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Wie im Vorjahr der Ständerat gab in der Wintersession 2017 auch der Nationalrat der
Standesinitiative Basel-Landschaft zur Ausweitung des Anwendungsbereichs von
Electronic Monitoring keine Folge. Es sollten zunächst erste Praxiserfahrungen mit dem
am 1. Januar 2018 in Kraft tretenden neuen Sanktionenrecht und der entsprechende
Evaluationsbericht des Bundesrates (verlangt durch das Postulat 16.3632) abgewartet
werden, begründete die vorberatende RK-NR ihren Antrag. 12

STANDESINITIATIVE
DATUM: 13.12.2017
KARIN FRICK

Grundrechte

Die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung wird nicht als Straftatbestand
aufgenommen. Einer entsprechenden Standesinitiative des Kantons Basel-Land wurde
2014 auch vom Nationalrat keine Folge gegeben, da kein Handlungsbedarf ausgemacht
wurde. Die Befürworter eines dem Rassendiskriminierungsverbot analogen, explizit
strafrechtlichen Verbots der Diskriminierung von Behinderten unterlagen mit 45 zu 121
Stimmen bei 15 Enthaltungen. Der Vorstoss war durch eine kritisierte Plakatkampagne
des Bundesamtes für Sozialversicherungen Ende 2009 ausgelöst worden. 13

STANDESINITIATIVE
DATUM: 02.06.2014
NADJA ACKERMANN
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